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Recht sbehelf sbelehnung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können
Der Einspruch ist bei dem vortrezeichneten Finanzamt
schriftlich einzureichen, diesem,/ dieser elektronisch zu

Seite

mit dem Einspruch angefochten werden.
oder bei der angegebenen Außenstelle

r übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr 9e9eh den äin zulässiger Einspruch oder (näch einem zulässigen EinsPruch) eine zulässige
Klager Reviiion oder Nichtzulassungsbeschhrerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue

Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
Sie beginnt mit Ablaüf des Tagesr ätl dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusenduig durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit den dritten Tag nach Aufgabe zur Post äls
bewirktr €s sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren ZeitPunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werdenr gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werdenr inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird' Ferner
so1len die Tatsacheor die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschutzhinueis
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

weitere Informationen

öffnungszeiten:

Ho, Mir 8-12Uhr

Te lef onische Erreichbarkeit :

l.lo., l-'li. und Fr.: 8-12 Uhr sowie Di und Do.: 8-15 Uhr
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